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Haushaltssatzung  für das  Haushaltsjahr 2005                        
 
 
Aufgrund § 6 des Zweckverbandsgesetzes i.V.m. § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung, 
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am                   
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 beschlossen: 
 
§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird 
 

im Erfolgsplan  
 

in der Einnahme auf 164.646.800 € 
in der Ausgabe auf 158.789.700 € 
 

und im Vermögensplan 
 

in der Einnahme auf 18.931.000 € 
in der Ausgabe auf 18.931.000 € 
 

festgesetzt. 
 
§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2005 nicht vorgesehen. 
 
§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 960.000 € festgesetzt. 
 
§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000 € festgesetzt. 
 
§ 5 
 

Im Haushaltsjahr 2005 wird von den Verbandsgliedern keine Umlage nach § 29 Zweckverbandsge-
setz erhoben. 
 
 
 
Hannover, den  
 
 
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover 
 
 
 
             (Krysta) 
Verbandsgeschäftsführer 


